
 
 

Stellungnahmen zum Antrag auf Gestattung des Besuches einer Berufsschule außerhalb Hessens 

 
 
 
 
 
 

Stellungnahme des Staatlichen Schulamtes 

Schulfachl. Dezernent/in Name: ___________________________________________________ 

Sachbearbeiter/in  Name: ___________________________________________________ 

Eine Gestattung wird    befürwortet.   nicht befürwortet.  

Folgende Gründe nach § 4 VOGSV sind angegeben und nachvollziehbar: 

 Erreichbarkeit der zuständigen Schule aufgrund der Verkehrsverhältnisse nur unter besonderen 
Schwierigkeiten 

 Erhebliche Erleichterung der Wahrnehmung des Berufsausbildungs- oder Arbeitsverhältnisses 
durch den Besuch einer anderen Schule 

 Vorliegen gewichtiger pädagogischer Gründe 
 Vorliegen besonderer sozialer Umstände 
 Sonstige wichtige Gründe:  

 

 

 

Ausführliche eigene Darstellung des Sachverhalts und Begründung der Stellungnahme: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahmen zum Antrag auf Gestattung des Besuches einer Berufsschule außerhalb Hessens 

Die Stellungnahme der zuständigen Berufsschule wurde berücksichtigt: 

 ja  nein   Begründung: ____________________________________________________  

Stand 2018-08-02 

SSA 
AZ: 234.000.028 -  ______________________ 

Antragsteller: __________________________ 

Name des Staatlichen Schulamts  

_______________________________ 
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Das Benehmen mit dem Schulträger wurde hergestellt: 

 ja  nein    

Der Schulträger hat eine Stellungnahme abgegeben: 

 ja  nein    

Falls ja: Die Stellungnahme des Schulträgers wurde berücksichtigt: 

 ja  nein   Begründung: ____________________________________________________  

 

Die Angaben im Antrag wurden geprüft und für richtig befunden:   

 ja  nein  Begründung: ____________________________________________________ 

Insbesondere wurden die Angaben zu Fahrzeiten und -wegen  geprüft und für richtig befunden:  

 ja  nein  Begründung: ____________________________________________________ 

 

Es wurde geprüft, ob im Fall der Blockbeschulung für die Unterbringung des/der Auszubildenden an 
der zuständigen Schule in Hessen geeignete Unterkünfte vorhanden sind:  

 ja   nein 

Ergebnis: 

 

 

Es wurde geprüft, ob die zuständige Schule in Hessen dem/der Auszubildenden im Fall der 
Blockbeschulung bei der Suche nach geeigneten Unterkünften behilflich ist:  

 ja   nein 

Ergebnis: 

 

 

 

 

__________________________________  __________________________________ 
Ort, Datum   Stempel   Unterschrift Staatliches Schulamt  

 

Hessisches Kultusministerium, Referat III.B.1, Luisenplatz 10, 65185 Wiesbaden 

Rücksendung incl. sämtlicher Stellungnahmen, Anlagen und Belege an  
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